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Niederschrift 

über die Sondersitzung der Kommission nach § 32b LuftVG 

für den Verkehrsflughafen Düsseldorf 

am 15. Juni 2020 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

_________________________________________________________ 
 

Anwesende: 
 
A) Kommissionsmitglieder Stadt Düsseldorf 

 
      Stadt Duisburg 
 

Stadt Essen  
 
      Stadt Heiligenhaus 
 
      Stadt Kaarst 
 

Stadt Meerbusch 
 
      Stadt Mülheim a. d. R. 
 

Stadt Neuss 
 

Stadt Ratingen 
 
      Stadt Tönisvorst 
 
      Stadt Willich 
 
      Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. 
      (BVF) 
 
      Flughafen Düsseldorf GmbH 
      (Flughafen) 
 

Condor 
 
      Eurowings 
 
      Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
      Verbraucherschutz NRW (MULNV) 
 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie NRW (MWIDE) 
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B) Einzuladen gemäß § 32b Abs. 6 S. 1 LuftVG    
     
      DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
         
      Ministerium für Verkehr NRW (VM)  

     
         
              
C) Sonstige Anwesende Bezirksregierung Düsseldorf  
 

IHK Düsseldorf  
 

Eurowings     
 
       
 
 

Tagesordnung 
 
TOP 1: Formalien 
 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 1.2 Genehmigung der Tagesordnung 
 
TOP 2: Änderung der Flugverfahren zum 28.01.2021 

Information: DFS 
 

TOP 3: Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf – erneute Auslegung von 
Unterlagen 

 

TOP 4: Sonstiges 

 

 

 

Vorsitzender: eröffnet die Sitzung um 10:00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 

 

 

TOP 1:  Formalien 

 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Vorsitzender: stellt die Beschlussfähigkeit der Kommission fest. Es sind 20 stimmbe-

rechtigte Kommissionsmitglieder anwesend.  

 

1.2 Genehmigung der Tagesordnung 
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VM: weist vor dem Hintergrund der E-Mai eines Vertreters der BVF, kurz nach Erhalt 

der elektronischen Einladung, darauf hin, dass die Geschäftsführung Fragen zur Ein-

ladung gerne beantworte und Anregungen entgegennehme. Die Art und Weise der 

Kommunikation des Vertreters der BVF im Rahmen seiner letzten E-Mail werde jedoch 

abgelehnt. Insbesondere seien für den Minister Einzelheiten zur Tagesordnung bzw. 

Einladung einer Sitzung, an der er nicht teilnehme, irrelevant.  

 

BVF: erklärt hierzu, dass es hauptsächlich darum ging, die Zeitplanung des Verkehrs-

ministeriums bzgl. der erneuten Offenlegung von Planfeststellungsunterlagen sowie 

dem Stattfinden einer Sondersitzung zu Corona-Zeiten zu rügen und dies auch gegen-

über dem Minister kundzutun.   

 

Vorsitzender: stellt sodann fest, dass die Tagesordnung in der mit der Einladung zur 

Sitzung übersandten Fassung genehmigt wird. 

 

 

TOP 2: Änderung der Flugverfahren zum 28.01.2021 

 

DFS: berichtet, dass aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen anderer Projekte die 

angekündigten Änderungen der Instrumentenflugverfahren am Flughafen Düsseldorf 

- wie u.a. die Änderung der „Lank-Latum“ Route - vorerst nicht umgesetzt werden 

können. Die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe seien jedoch nicht umsonst gewesen, 

sondern werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen. Aktuell sei dennoch 

eine sicherheitsrelevante Änderung vorgesehen. So sollen die bestehenden Transiti-

ons bei beiden Betriebsrichtungen „geöffnet“ werden, um ein Eindrehen von Luftfahr-

zeugen ohne Freigabe der DFS bei hohem Verkehrsaufkommen zu vermeiden. Hierzu 

verweist der Vertreter der DFS auf die mit der Einladung versandte Präsentation.  

 

Stadt Meerbusch: weist darauf hin, dass in Meerbusch bislang noch keine Beteili-

gung des Rates zu den angedachten Änderungen der „Lank-Latum“ Route stattfinden 

konnte. Die von der Lufthansa hierfür versprochenen Berechnungen und Karten lägen 

noch nicht vor. Es werde um eine zeitnahe Beratung und Einbindung der Kommission 

gebeten, um auch den Rat rechtzeitig einbinden zu können.  

 

Eurowings: erklärt, dass nach Bekanntwerden des Verschiebens des Projektes auch 

die Berechnungen und Erstellung von Karten erst einmal zurückgestellt worden seien. 

Es sei jedoch nicht vergessen worden.   

 

Stadt Kaarst: bittet die DFS, in der nächsten Kommissionssitzung einen konkreten 

Zeitrahmen für die Änderungen der Instrumentenflugverfahren vorzustellen, um ein 

Verschieben des Projektes auf unbestimmte Zeit zu verhindern. 
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Stadt Mülheim: erkundigt sich, ob es einen konkreten Auslöser bzw. einen konkreten 

Sicherheitsvorfall gegeben habe, der zu der Beratung zum heutigen Termin geführt 

habe.  

 

DFS: verneint dies. Es habe kein Einzelereignis / Fastzusammenstoß gegeben, viel-

mehr sei das Problem schon länger bekannt und bestehe auch an anderen Flughäfen. 

Nachdem man in München die „Öffnung“ der Transition erprobt und damit gute Erfah-

rungen gesammelt habe, wolle man das jetzt auch möglichst zügig für andere Flughä-

fen umsetzen.  

 

BVF: wirft zunächst anhand einer Präsentation (Anlage 1) Fragen zu den geplanten 

Änderungen auf, die sodann direkt von der DFS beantwortet wurden.  

 

DFS: weißt in diesem Zusammenhang u.a. darauf hin, dass die geplanten Änderun-

gen für beide Betriebsrichtungen gelte. Mit den Änderungen sei eine organisatorische 

Vereinfachung verbunden. Diese bestehe darin, dass der Fluglotse in Situationen mit 

hohem Verkehrsaufkommen das „weiter geradeaus Fliegen“ nicht mehr anordnen 

müsse. Dies führe zu einer Entlastung der Fluglotsen in Situationen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen und erhöhe somit die Sicherheit.  

 

BVF: mutmaßt unter Hinweis auf die Präsentation, dass die geplante Änderung ins-

geheim nicht aus Sicherheitsaspekten geschehe, sondern damit die vom Flughafen 

mit dem Planfeststellungsverfahren beantragte Kapazitätserweiterung ermöglicht wer-

den solle. Die Kommission möge einen Beschluss treffen, um deutlich zu machen, 

dass dies nicht mitgetragen werden könne. Vor dem Hintergrund der geplanten Ände-

rung weist die BVF zudem darauf hin, dass aus Ihrer Sicht auch die Gemeinde Kor-

schenbroich in die Fluglärmkommission aufgenommen werden solle.  

 

Stadt Willich: erkennt zum aktuellen Zeitpunkt, wegen des deutlich gesunkenen Flug-

aufkommens, keine Beratungsdringlichkeit. Änderungen an Flugverfahren sollten mit 

genügend Vorlauf geplant und zur Diskussion gestellt werden, um auch betroffene 

Bürger rechtzeitig informieren zu können.   

 

Eurowings: weist darauf hin, dass sich aus Sicht der Fluggesellschaften die „offenen“ 

Transitions bewährt haben. Auch in anderen Ländern - wie zum Beispiel am Flughafen 

Barcelona - werde das Verfahren mittlerweile umgesetzt. Hintergrund der Umstellun-

gen sind dabei ausschließlich Sicherheitsaspekte und nicht eine mögliche Kapazitäts-

erweiterung.    

     

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird sodann einstimmig folgender Beschluss getrof-

fen: 
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„Die Fluglärmkommission nimmt die von der DFS für den Flughafen Düsseldorf 

geplanten sicherheitsrelevanten Änderungen zur Kenntnis und stellt fest, dass 

diese Änderungen nur aus Gründen der Sicherheit erfolgen und nicht dazu ge-

nutzt werden dürfen, um Kapazitätserweiterungen am Flughafen zu ermögli-

chen.“   

 

DFS: verweist noch einmal auf die Erfahrungen anderer Flughäfen und erklärt, dass 

es keinen Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren gebe. Die Umstellung 

der Transition würde auch ohne das laufende Planfeststellungsverfahren weiter vo-

rangetrieben.  

 

 

TOP 3: Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf – erneute Auslegung 

von Unterlagen 

 

Vorsitzender: weist zunächst auf die bestehenden Beschlüsse der Kommission zu 

dem Planfeststellungsverfahren auf Kapazitätserweiterung des Flughafen Düsseldorf 

(Hinweis der Geschäftsführung: Die Kommission hat in der 95. und der 97. Sitzung sowie in der Son-

dersitzung vom 06.06.2016 Beschlüsse zu dem Planfeststellungsverfahren gefasst). Er stellt fest, 

dass der Zeitpunkt der erneuten Offenlegung mitten in der Corona-Krise und dem 

„Lockdown“ in Deutschland aus kommunaler Sicht, insbesondere auch vor dem Hin-

tergrund der erschwerten Möglichkeit politische Beschlüsse zu fassen, zu beanstan-

den sei. Dies sei auch ein maßgeblicher Kritikpunkt der Bürger.  

 

Stadt Meerbusch: schließt sich dieser Einschätzung an. Schon im März haben die 

Kommunen deutlich Kritik an dem geplanten Zeitrahmen der erneuten Offenlegung 

geübt. Es sei nicht verständlich, warum dennoch hieran festgehalten werde. Den Kom-

munen sei es wegen der Corona-Krise unmöglich, ihren Beratungsauftrag den Bür-

gern gegenüber bzgl. der offengelegten Unterlagen gerecht zu werden. Zudem sei 

auch eine Beratung im Rat nur im Rahmen einer Sondersitzung und nicht im üblichen 

Turnus möglich. Aus Sicht der Stadt Meerbusch sei nicht erkennbar, was dagegenge-

sprochen hätte, die Frist der Offenlegung bis nach den Sommerferien zu verlängern.  

 

Stadt Ratingen: schließt sich den Kritikpunkten an dem Termin der Offenlegung 

ebenfalls an und weist darauf hin, dass für die Bürgerinitiativen der Abgabetermin für 

Stellungnahmen am 26.06.2020 auslaufe; mithin noch kürzer als für die Kommunen 

sei. Den Bürgerinitiativen sei es - anders als üblich - wegen der Gefahren, die von 

dem Coronavirus ausgehen, und den diesbezüglich verfügten Sicherheitsmaßnahmen 

nicht möglich gewesen, durch z.B. Informationsstände, die Bürger über die erneute 

Offenlegung und deren Inhalte zu informieren.  
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BVF: ergänzt, dass sich auch die BVF bzgl. des Zeitplanes der Offenlegung an den 

Minister gewandt habe und u.a. eine Verschiebung der erneuten Offenlegung gefor-

dert habe. Vor dem Hintergrund, dass die erste Öffentlichkeitsbeteiligung im Sommer 

2016 und die öffentliche Anhörung im Februar 2017 stattgefunden habe sowie der 

Tatsache, dass der Minister öffentlich kundgetan habe, dass mit einer Entscheidung 

vor dem Jahr 2022 nicht zu rechnen sei, könne eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollzogen werden. Eine effektive Öffentlichkeitsbe-

teiligung sei aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Auch das Durchführen der 

Sondersitzung der Fluglärmkommission werde vor dem Hintergrund der Ansteckungs-

gefahren sehr kritisch gesehen. Es erwecke den Eindruck, dass das Verkehrsministe-

rium nicht ernsthaft an Stellungnahmen der Bürger und auch der Fluglärmkommission 

interessiert sei und der Zeitraum der Offenlegung sowie das Datum der Sondersitzung 

absichtlich so gelegt worden seien. Der Vorsitzende werde gebeten, die Kritik an dem 

Zeitpunkt der erneuten Offenlegung dem Verkehrsminister persönlich vorzutragen.  

 

Stadt Kaarst: weist ergänzend darauf hin, dass die Durchführung der erneuten Of-

fenlegung durch das VM NRW im Widerspruch zu den Regelungen des MHKBG 

NRW, die an die Kommunen gerichtet wurden, stehe. Aus Sicht der Stadt Kaarst sei 

dies eine Missachtung der kommunalen Zuständigkeiten. 

 

VM: bezieht zu den Kritikpunkten Stellung. Zunächst sei deutlich zu machen, dass der 

Zeitpunkt der Offenlegung keine bewusste Verkürzung der Beteiligungsmöglichkeiten 

für die Kommunen oder die Bürger sei. Die Ergebnisse der ersten Bürgerbeteiligung 

sowie insbesondere die gegen das Vorhaben eingebrachten (kritischen) Fachgutach-

ten seien sorgfältig geprüft und die betreffenden Antragsinhalte und -begründungen 

hinterfragt worden. Als Folge waren durch die Antragstellerin zusätzliche Gutachten 

und weitere Unterlagen vorzulegen. Das Planfeststellungsverfahren zur Kapazitätser-

weiterung habe dadurch nun einen Stand erreicht, der für die weitere Tatsachenfest-

stellung und -bewertung die – auch umweltrechtlich zwingende – nochmalige Beteili-

gung der Öffentlichkeit zu diesen nachgeforderten Unterlagen erfordere. Mit Bezug 

auf den Grundsatz der zügigen Verfahrensführung sei die Öffentlichkeitsbeteiligung 

daher notwendig gewesen.   

 

Zudem komme die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung für die Kommunen auch nicht 

überraschend. Schon Ende 2019 habe die Bezirksregierung wegen der erneuten Of-

fenlegung mit den Kommunen Kontakt aufgenommen. Zu dieser Zeit sei die Corona-

Krise und deren Ausmaß noch nicht absehbar gewesen. Diese kam auch für die Plan-

feststellungsbehörde überraschend zu einem Zeitpunkt, in dem die Offenlegung schon 

in Vorbereitung gewesen sei. Man habe sich dann bewusst für eine Durchführung des 

Verfahrens entschieden, da die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt war, dass 
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sich – auch angesichts der Pandemielage – die „körperliche“ Auslegung der Doku-

mente in den Kommunen vor Ort unter hinreichender Beachtung der notwendigen 

Maßnahmen für den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger gestalten lasse.   

Zudem sei festzuhalten, dass auch der Bauleitplanung in einigen Anliegergemeinden 

Fortgang gegeben wurde und entsprechende Offenlegungen stattgefunden haben. 

Gleiches gelte für Planfeststellungsverfahren anderer Zulassungsbehörden. Durch 

den Erlass des Planungssicherstellungsgesetzes, mit dem Offenlegungen auch digital 

im Internet durchgeführt werden können, habe darüber hinaus der Bundesgesetzge-

ber ein Zeichen gesetzt, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung auch in schwierigen Situ-

ationen erfolgen und Zulassungsverfahren fortgesetzt werden sollen. Die ergänzen-

den Unterlagen seien im Internet über die Homepage des Verkehrsministeriums ab-

rufbar und stehen der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung. Man gehe davon 

aus, dass diese Möglichkeit auch überwiegend von den Bürgern genutzt werde.     

 

Stadt Meerbusch: erwidert, dass man diesen juristischen Argumenten nicht wider-

sprechen wolle. Es wäre aus Sicht der Stadt jedoch besser gewesen, bei einem solch 

wichtigen Verfahren gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen nicht außer 

Acht zu lassen.  

 

Stadt Ratingen: stellt fest, dass die ausgelegten Unterlagen darauf schließen ließen, 

dass sich die Genehmigungsbehörde sehr intensiv mit den Gutachten und den Ein-

wendungen auseinandergesetzt habe. Es stelle sich jedoch die Frage, ob sich die 

Gutachten durch die sich aus der Corona Krise ergebenen neuen Realität nicht über-

holt hätten und daher noch mit einer dritten Auslegung gerechnet werden müsse. 

 

Stadt Neuss: weist darauf hin, dass auch die Kommunen und Bürger die Möglichkeit 

haben müssten, das Planfeststellungsverfahren im Lichte der „neuen Realität“ nach 

der Corona-Krise zu beurteilen. Dies sei insbesondere für die politische Abwägung 

von Rechtsgütern erforderlich.  

 

VM: erklärt, dass die Auswirkungen der gegenwärtigen, pandemiebedingten Ein-

schränkungen der Luftfahrt Gegenstand der Prüfungen der Planfeststellungsbehörde 

seien. Diese Fragen ließen sich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend 

beurteilen. Die bislang eingebrachten Gutachten könnten jedoch – bis zu einer ab-

schließenden Beurteilung - nicht „einfach bis auf weiteres liegen bleiben“, da Sie dann 

möglicherweise ihre Gültigkeit verlören. Rechtlich sei die Planfeststellungsbehörde 

u.a. deswegen verpflichtet, das Verfahren voranzutreiben. Die Öffentlichkeitsbeteili-

gung habe die Funktion einer Anstoßwirkung.  Eine (weitere) Beteiligung werde nach 

den gesetzlichen Bestimmungen immer dann erforderlich, wenn sich aus einer neuen 

Situation eine erstmalige oder intensivere Betroffenheit Dritter bzw. geschützter Güter 

ergebe. Ob dies infolge der Corona-Pandemie der Fall sein wird, werde durch die 

Planfeststellungsbehörde – zu einem späteren Zeitpunkt – zu prüfen sein.  
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Stadt Mülheim: fragt, welche Gutachten ein „Verfallsdatum“ hätten und was dies kon-

kret bedeute. 

 

VM: verwies beispielsweise auf den Fachbeitrag zum Artenschutz, die Fauna-Flora-

Habitat-(Vor-)Prüfungen und die landschaftspflegerische Begleitplanung. Die solchen 

Gutachten zugrundeliegende Bestandserfassung u.a. der naturräumlichen Gegeben-

heiten, des Arteninventars bzw. der jeweiligen Habitatqualität der untersuchten Areale 

hängt – als Grundlage für die weitere (prognostische) Auswirkungsbetrachtung – von 

der fortwährenden Aktualität der Eingangsdaten im Zeitpunkt der behördlichen Ent-

scheidung ab.  

 

Der Vorsitzende erklärt, dass die stellvertretende Vorsitzende und er noch einmal mit 

dem Verkehrsminister wegen einer Fristverlängerung für die Stellungnahmen in Kon-

takt treten wolle.  

 

BVF: stellt sodann anhand einer Präsentation (Anlage 2) inhaltliche Einwendungen 

zu den neu ausgelegten Unterlagen dar. Aus Sicht der BVF entkräften die neu einge-

reichten Gutachten und Dateien die im Rahmen der ersten Offenlegung geäußerte 

Kritik nicht, sondern verstärken diese Kritik und beweisen, dass die Einwendungen 

berechtigt gewesen seien. Die BVF schlägt am Ende der Präsentation eine Beschluss-

fassung der Kommission im Sinne der auf den letzten Seiten der Präsentation ge-

machten Vorschläge vor. 

 

Stadt Kaarst: stellt fest, dass sich aus der Präsentation eine Vielzahl von Informatio-

nen ergeben, die erst einmal bewertet und auch in der Stadt beraten werden müssten. 

Aktuell könne man den Beschlussvorschlägen daher nicht zustimmen.  

 

Stadt Meerbusch: dankt der BVF für die ausführliche Bewertung der neu ausgelegten 

Unterlagen und schließt sich der Auffassung der Stadt Kaarst an. Die Stadt Meerbusch 

werde eine eigene Stellungnahme abgeben, im Rahmen derer nicht ausgeschlossen 

ist, dass Punkte der BVF übernommen werden. Die grundsätzlich ablehnende Haltung 

der vergangenen Beschlüsse der Fluglärmkommission bleibe bestehen. Die könne die 

Kommission auch noch einmal zum Ausdruck bringen.  

 

Vorsitzende: schließt sich dem an. Er gehe auch davon aus, dass die meisten Kom-

munen und auch die Bürgervereinigung eigenständig Stellungnahmen zu den neu 

ausgelegten Unterlagen abgeben werden. Er betont, dass die Kommission darüber 

hinaus weiter an den bereits getroffenen Beschlüssen zum Planfeststellungsverfahren 

festhalte.   
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TOP 4: Sonstiges 

 

BVF: bittet den Flughafen um Auskunft, ob es bzgl. der Überarbeitung der Entgeltord-

nung eine konkrete Planung gebe.  

 

Flughafen: erklärt, dass wegen der aktuellen Situation zunächst ein Antrag auf Fort-

führung der bestehenden Entgeltordnung beim Verkehrsministerium gestellt worden 

sei. Eine inhaltliche Anpassung solle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.   

 

 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird als neuer Sitzungstermin festgelegt: 

  

Montag, der 07. Dezember 2020, um 10:00 Uhr.  
 

Mit Dank an die Anwesenden schließt der Vorsitzende die Sitzung um 12:30 Uhr. 
                                              
 
 
 
  

                                                           
           BM Goßen                                            Manev 
        (Vorsitzender)       (Geschäftsführerin) 
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FLK 15.06.2020
TOP DFS

Christoph Lange Bundesvereinigung gg. Fluglärm

1

2
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Fragen: 
1) Wo ist der früheste Eindreh-

Punkt ca. auf der Landkarte?
2) Werden auch die südlichen

transitions geöffnet?
3) Ist es richtig, dass die ganze 

Zeit niedrig geflogen wird?
4) Betroffenheiten Bochum etc.?
5) DFS sagte: cdo ist besser, weil 

weniger Sprit, weniger Lärm?
6) Warum also transition mit 

Konflikten?

3

4
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Die DFS sagt selbst: 
CDO ist besser, weil 
keine „stufenförmi-
gen“ Anflugprofile.

Warum also Gegen-
Anflugverfahren 
(transition) und 
nicht immer CDO?

Fragen: 
7) Wie oft wird nach Ihrer Ein-
schätzung diese „Öffnung“ be-
nötigt?
8) Gibt es spezielle Zeiträume, in 
denen es wahrscheinlicher ist, 
dass a) Gegenanflug/transition
und b) Öffnung benötigt wird?

5

6
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Mit der Änderung 2005 neue 
Betroffenheiten in:

Essen-Süd-Ost (Werden u.a.)
und bis nach Bochum 

Gegenanflüge sind :
a) TIEFER (damit sie auch 

schon früh eingedreht 
werden können) und

b) V.a. in der Kurve extrem 
belastend

Mit der Änderung 2005 neue 
Betroffenheiten in:

Mönchengladbach
Korschenbroich
Willich

bis hin in den Düsseldorfer 
Süden ! 
Gegenanflüge sind :
a) TIEFER (damit sie auch 

schon früh eingedreht 
werden können) und

b) V.a. in der Kurve extrem 
belastend

7
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Fragen: 
7) Wie oft wird nach Ihrer Ein-
schätzung diese „Öffnung“ be-
nötigt?
8) Gibt es spezielle Zeiträume, in 
denen es wahrscheinlicher ist, 
dass a) transition und b) Öffnung 
benötigt wird?
9) Steigt diese Wahrscheinlich-
keit bei 60 statt 45+2 FB/h ?

Fragen: 
7) Wie oft wird nach Ihrer Ein-
schätzung diese „Öffnung“ be-
nötigt?
8) Gibt es spezielle Zeiträume, in 
denen es wahrscheinlicher ist, 
dass a) transition und b) Öffnung 
benötigt wird?
9) Steigt diese Wahrscheinlich-
keit bei 60 statt 45+2 FB/h ?
10) Wie verträgt sich das mit:

9

10
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Starts
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14
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Im Folgenden ein höchst interessanter Fund:
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Diese „By-Pässe“ 
wurden bereits ge-
schaffen – und das 
war natürlich nicht 
genehmigungs-
pflichtig ???

3600 sec (=1h) : 129 sec.= 27,9 Starts/Std. 
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14 Abstell-Positionen mehr, die OHNE push-back bedient werden können. 
Aber das hat ja – angeblich – nichts mit Kapazitäts-Steigerungen zu tun….
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2005 !   (S.76)
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Der Autor: 
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Die 
Nachfrage 
des VM:

41
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VM an 
BAF 
(rd. 17 
Monate 
später!) :

Die Antwort des BAF: genauso 
vage und unpräzise wie die der 
DFS

45
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Das war nicht gefragt, oder soll 
wieder einmal für den Überflug 
der Stadt Düsseldorf eine 
„Extrawurst“ gebraten werden?

Beschlussvorschlag (Alternative) :
Die FLK stimmt den von der DFS vorgeschlagenen Änderungen 
unter den folgenden Bedingungen zu:
1) Die DFS sichert zu, diese, aber auch vorangegangene und 

ggf. später folgende Änderungen NICHT zu einer Kapazitäts-
Steigerung bei An- UND Abflügen, sondern „nur“ zur 
„sicher(er)en Abwicklung des Verkehrs“ zu nutzen.

2) Die Planfeststellungsbehörde nutzt diesen Vortrag zur de-
taillierten Überprüfung der Behauptungen der DFS und der 
beiden vorliegenden „Simulationen“, die die Bodenkapa-
zitäten (Nr.1) oder die Luftraum-Kapazitäten (Nr.2) nicht 
berücksichtigen. 

3) Die FLK fordert ein belastbares Kapazitäts-GUTACHTEN
sowie eine durch einen neutralen Gutachter zu erstellende 
RISIKO-Analyse (v.a. für An- und Abflüge!).
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FLK 15.06.2020
TOP PFA

Christoph Lange Bundesvereinigung 
gegen Fluglärm

Datei Nr.8 : Gutachten Intraplan: 
angeblich sind selbst die 138.000 
„überschätzt“.
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Diese Tabelle stammt aus Datei Nr.59, einem Schreiben der FDG !

Die nur geringfügige Steigerung der FB-Zahlen von 223.950 auf 254.311 
(+13,6%) (widerspricht Intraplan, die max. 128.000 /6 Monate = 232.727 FB 
p.a. angeben) soll angeblich i.V.m. einer SINKENDEN Zahl der Paxe/FB dazu 
führen, dass – angeblich – nur 30 Mio Paxe geschafft werden. Bei Intraplan 
soll ein Minus von 30% von den 38 Mio „Potential“ rauskommen, das 
wären 26,6 Mio Paxe incl. Umsteiger. 

Nichts (!) passt zusammen – und:

Schon Regio Consult resumierte:
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Intraplan bestätigt die Kritik der Einwender, dass slots
beantragt werden, um sie entweder zu „bevorraten“ 
oder sie für andere „zu blockieren“. Genau dies hatten 
die Einwender vorgetragen !

Die Antragsbegründung im neuen 
Licht der neuen Unterlagen: 
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2006 deutlich mehr
Anträge über der 
roten Linie (45)

2015 eine (!) 
Stunde über den 
beantragten 60 :
Sa 6-7 Uhr ! 
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Dies bedeutet nichts anderes als:

• Die neuen Gutachten und Dateien entkräften die 
geäußerte Kritik nicht, sie

• verstärken diese Kritik und beweisen, 
dass die Einwände berechtigt sind ! 

• Slotanfragen sind kein valider Maßstab 
für die reale Nachfrage – mit neu <80% 
Slotnutzungs-Quote wird eher fehlende
Nachfrage als Knappheit angezeigt

Dies hatte die FDG nachgeschoben, nach „Trommeln“:

Eine Begründung für 60 
FB/h sieht anders aus ! 
Hiernach wären 50 FB/h 
schon zu viel…
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Dumm, dass in Datei Nr.16 etwas 
ganz anderes steht:

1. Die slot-Ausnutzungs-Quote soll von (viel zu 
niedrig angesetzten) 84% auf < 80% sinken

Max. 2008: 123.194 = 94,04% von 131000
O letzte 8 Jahre        = 92,7 %
O letzte 5 Jahre       = 91,8%, Tendenz fallend!?

Bevor wieder einmal angezweifelt wird, dass die Zahlen 
stimmen, hier der Auszug aus Datei Nr.16 etwas 
vergrößert dargestellt. Man muss nur die 6 rot 
markierten Zahlen zusammen zählen:

Ergebnis 2008 : 123.194 FB/6 Mon. = 94,04% von 131.000 
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Damit sind aber dem Flughafen die beiden einzigen 
Begründungen für den Antrag abhanden gekommen: 

1) Slotanfragen oder –anträge taugen nicht als Bedarfsnach-
weis, da lt. FDG-Gutachter Intraplan Airlines slots
„bevorraten“ + „blockieren“ => kein Bedarfsnachweis

2) wenn man – ebenfalls lt. Intraplan – nur 80% der genehmig-
ten slots nutzen will und kann, also 128.000 der in Summe 
beantragten rd. 160.000 FB, wozu braucht man dann die 
Erhöhung? Entweder kann man das Ziel 30 Mio Passagiere 
auch mit volleren Jets und besserer slot-Ausnutzung er-
reichen, oder man sagt, dass man dies nicht schafft. Dann 
aber sind auch alle FÜR den Antrag sprechenden Argumente 
„überschätzt“. Entweder oder…..  

Die FDG hat sich selbst MATT gesetzt. 

Damit sind aber dem Flughafen die beiden einzigen 
Begründungen für den Antrag abhanden gekommen: 

1) Slotanfragen oder –anträge taugen nicht als Bedarfsnachweis, da 
lt. FDG-Gutachter Intraplan Airlines slots „bevorraten“ + 
„blockieren“ => kein Bedarfsnachweis

2) wenn man – ebenfalls lt. Intraplan – nur 80% der genehmigten 
slots nutzen will und kann, also 128.000 der in Summe 
beantragten rd. 160.000 FB, wozu braucht man dann die 
Erhöhung? Entweder kann man das Ziel 30 Mio Passagiere auch 
mit volleren Jets und besserer slot-Ausnutzung er-reichen, oder 
man sagt, dass man dies nicht schafft. Dann aber sind auch alle 
FÜR den Antrag sprechenden Argumente „überschätzt“. Entweder 
oder…..  

Die FDG hat sich selbst MATT gesetzt. Allein  
deshalb ist der PF-Antrag abzulehnen ! 

13

14



14.06.2020

8

Aber wie kommt Intraplan zu dem 
Ergebnis „max. 128.000 FB/6 Mon.?

Warum soll die SL-AQ auf unter 80% sinken?

Eine Genehmigung soll also zu geringerer SL-AQ führen?

Aber wie kommt Intraplan zu dem 
Ergebnis „max. 128.000 FB/6 Mon.?

Auch hieraus lässt sich bequem eine slot-Ausnutzungs-
Quote von 93% Werktagen errechnen….
Warum also angeblich nur 128.000 FB/6 Mon.? Auf S. 
67ff. wird dies von Intraplan erklärt:
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Demnach verhindert die zusätzliche Überprüfung, ob auch gleitend die Eckwerte einge-
halten werden, dass der Zugewinn (von jetzt 45+2 auf 58+2 FB/h) komplett genutzt wird.
Was aber ist, wenn die Mehr-Koordinierung (60 FB/h) auf TEILE der Einbahnstunden 
übertragen wird? (sich also die schrägen grünen Linien in das „Loch“ verschieben)?

Schuld sollen 
die“neuen“ 
gleitenden 
Eckwerte 
sein !?!

So liest sich das dann in Datei Nr. 9, dem 
„Flexibilisierungs-Gutachten“ der DFS:
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Diese Wirkungen einer Mehrkoordinierung werden 
von ARC betrachtet: („wenn Guthaben, dann 
verringert die Nutzung der Guthaben die Verspätung“)

Aber auch hier wurden die Verspätungen vorher selbst verur-
sacht, und zwar durch eine Mehrkoordinierung > 37 FB/h
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Warum >37 FB/h ? Weil dies die aus 18 Flugplanperioden (= rd. 2 
Mio FB) ermittelte, praktische und dauerhafte Einbahnkapazität 
ist, die i.Ü. perfekt zu VIER Gutachten (3 von der FDG) passt.

Daraus folgt zwingend: 
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Diese These wird von ARC durch die Abb. 6 (und viele 
andere mehr) unterstützt: 

Die grün gestrichelte Linie (ist-Verspätung) liegt hinter der 
durchgezogenen grünen Linie („simulierte“ Verspätung ! 

Keine Flexibilisierung => keine Erhöhung der Eckwerte

der DFS

Wenn 4 x am Tag in die Einbahnstunden hinein mehr koordiniert 
würde (wg. der „gleitenden“ Stunden), dann verändert sich die 
Regelung 56:56 Wochenstunden u.U. bis zu 76:36 Wochenstd. !
Dazu noch Guthaben-Nutzung, und weg ist die 50:50-Regel….. 
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PFB 1983 für den Bau der parallelen ERSATZ-Bahn:

Man kann nicht oft genug erinnern: sowohl dieser 
PFB als auch der AV beinhalten bauliche UND flugbe-
triebliche Auflagen und Begrenzungen! Schluss mit 
dem wechselseitigen Hochschaukeln ! 

Kommt dann auch noch die 
beantragte „Flexibilisierung“ dazu, 

dann kann es schnell passieren, dass 
auf einmal doch viel mehr % der 

beantragten rd. 160.000 slots
genutzt werden… daher:

1. Deckel 131.000 drauflassen (wird ja angeblich nicht 
überschritten), nichts beantragt, also genug..

2. „gleitende Stunden“ nur als zusätzliche Restriktion
3. Flexibilisierung sprengt 50:50-Abwägung (2005) und 

ist daher abzulehnen…
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Und bei Intraplan?
Man muss nur auf die grauen Säulen 
und die von mir eingezogene 45 bzw. 60-
er Linie achten:

„ideal“
noch
Einbahn-
Stunden ?
Geht´s 
noch?

Aber man will ja nur <80% nutzen – angeblich… und wenn dann 
später doch mehr genutzt wird haben die Betroffenen Pech?

Grün: Gewinne durch „gleitende“ Std.
Rot: Verluste. Was ist größer?
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Was sagt die DFS? Ohne Flexiblisierung
keine Erhöhung

Aha, hier steht es: 21-22 (und 22-23Uhr) weniger PLANEN
(die 33 Ldg. platzen wg. der Verspätungen aus Vorstunden!)

Entweder man gesteht ein, dass es keinen zusätzlichen Bedarf gibt, oder man gesteht 
ein, dass man die vier anderen NRW-Airports ausradieren will. „Allgemeinwohl“ ??

Die „Potentialanalyse“ offenbart, dass 
man die Paxe den anderen NRW-Airports 
wegnehmen müsste: 

Und der Nutzen für ganz NRW??? („Allgemeinwohl“)
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Abbildung 7: Herkunft der Passagiere des 
Flughafens Düsseldorf
Quelle: ARC-Prognose, Abb. 4-1, S. 49

Die Abbildung zeigt, dass es in 
NRW eine Vielzahl von Flughäfen 
gibt und dass nur 7,5 Mio. PAX der 
insgesamt rund 22 Mio. PAX des
Flughafens DUS aus der Region 

Düsseldorf kommen. Diese 7,5 
Mio. Reisenden sind der 
eigentliche „Bedarf“ für den 
Flughafen Düsseldorf. 
Alle anderen Passagiere kommen 
aus Regionen, die über einen 
eigenen Flughafen verfügen.

Prüfung der wesentlichen Aspekte der 
Potenzialanalyse (Regio Consult)

Hier wird vieles dunkler, also anderen weggenommen…
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Um so wichtiger ist, dass im Sinne eines Erhalts der Flughäfen MSO, PAD und NRN 
die beantragte Genehmigung NICHT erteilt wird. Der PFA ist vollumfänglich 
zurückzuweisen, begleitet durch die längst dringend nötige Streichung der NFB, 
auch um die „größere Attraktivität“ von DUS nicht noch größer werden zu lassen.

Was sagt die Nachbesserung von 
Intraplan dazu?

Aber es werden ja immer wieder die „Geschäftsreisenden“ und der Nutzen 
von mehr Destinationen angeführt:
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Regio Consult : 25 Mio Originärpassagiere im
Referenzszenario (davon weniger

+2 Mio als 30% aus unserer Region) ggü.
27 Mio im Prognose-Szenario !  

FDC Airport : - Wachstum nicht mit jetzigen Flugbe-
triebsflächen möglich

- Simulationen ungeeignet für Kap.ber.
- max. 50 FB/h auf 2 Bahnen

Die FDG und ihre Gutachten konnten nichts entkräften !

Die Gutachter der Städte und der Initiativen hatten u.a. kritisiert:
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Aber worum geht es im Kern?

Die FDG möchte gerne:
• Den lästigen Deckel 131.000 ganz loswerden 

(obwohl sie ja selbst sagt, dass man nur „max. 
128.000 auschöpfen“ werde)
 die FLK fordert, 131.000 stehen zu lassen

Aber worum geht es im Kern?

Die FDG möchte gerne:
• Den lästigen Deckel 131.000 ganz loswerden

(obwohl sie ja selbst sagt, dass man nur „max.  
128.000 auschöpfen“ werde)
 die FLK fordert, 131.000 stehen zu lassen

• die sog. „Unter-Eckwerte“ loswerden bzw. 
deutlich „anpassen“:
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Indiz : max. 54 FB/h

Indiz : 33 Ldg. sind zuviel !

Die „Unter-Eckwerte“ mussten vom Koordinator festgelegt werden. Warum wohl?

Das wären dann 70 FB/h !

Aber worum geht es im Kern?
Die FDG möchte gerne:
• Den lästigen Deckel 131.000 ganz loswerden

(obwohl sie ja selbst sagt, dass man nur „max.  
128.000 auschöpfen“ werde)
 die FLK fordert, 131.000 stehen zu lassen

• die sog. „Unter-Eckwerte“ loswerden bzw. 
deutlich „anpassen“:
 die FLK fordert: die Unter-Eckwerte sind 

beizubehalten, der FHKD ist zu hören ! 
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Es gibt keine belastbare Verkehrsprognose, die 
Belastungsgutachten fußen auf 138.000 FB 

Die Kritik:

Die zentrale Kritik von Fr. Prof. Hoffmann – Lärm  :
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Die einzige Antwort: 138.000 
seien „überschätzt“. Glaubhaft?

Ein Wunder: die Nachtlärm-Zonen bleiben 
angeblich unverändert !  WER glaubt das?
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Nur das, was am Airport an Verspätungen verursacht wurde, 
kann durch andere Maßnahmen (wie z.B. die Flexibilisierung) 
verringert werden. Gegen Umlaufplanungen a la Lauda-
motion helfen nur klarere Regeln !
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Hier der Be-
weis: man 
darf 45 über-
schreiten ! 

Das ist das, 
was man will
Aus 27 sollen
35 werden !
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Hier steht klipp und klar, dass vor 8 Uhr und 
nach 20 Uhr nicht erhöht werden darf! Aber 
genau das will ja die FDG, um noch attraktiver 
für Urlaubsflieger zu sein…. By the way: WER 
soll die neuen slots denn kriegen???

4 Min.

Und das 
ist die 
Folge: 
noch 
mehr 
Nacht-
flüge!
Und: es
steht in
einem 
Gutach-
ten der 
FDG ! 
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Und da sollen die Nachtflüge nicht steigen?

Aber selbst, wenn man das doch glauben wollte: 
Nachts > 60, fast 65 dB(A) !  VERBESSERUNGSGEBOT

Tags über 70 
db(A) – das ist: 

ENTEIGNUNG
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bei >60 dB(A) nachts und > 70 
dB(A) tags muss es ein

Verbesserungs-GEBOT
geben.

Warum gibt es nur ein – nicht 
einmal berücksichtigtes –
Verschlechterungs-VERBOT ?
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1. bei >60 dB(A) nachts und > 70 dB(A) tags muss es ein 
Verbesserungs-GEBOT geben.
2. es ist eine belastbare Verkehrsprognose zu erstellen, 
an der sich alle anderen Gutachten orientieren
3. Es ist vorher ein belastbares Kapazitäts-GUTACHTEN
(incl. Luftraum!) und eine RISIKO-Analyse zu erstellen.
4. Es ist zu prüfen, welche Antragsbestandteile nur (für 
die FDG leicht verzichtbare) „Streichpunkte“ sind und 
es ist zu prüfen, welche Antragsbestandteile einander 
bedingen, also z.B. der Ausbau von ?? nötig ist, um 
mehr FB abwickeln zu können?
5. ALLE (!) Widersprüche sind aufzulösen, so z.B.

Die FLK fordert:

Weitere rd. 150.000 QM sollen zubetoniert werden.
Mit allen Maßnahmen rd. um VF West wurden schon 
250.000 QM zusätzlich versiegelt.
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Weitere rd. 150.000 QM sollen zubetoniert werden.
Mit allen Maßnahmen rd. um VF West wurden schon 
250.000 QM zusätzlich versiegelt.

Wofür braucht man weitere Abstellflächen, wenn sich 
nachts (=Engpass der Abstellpositionen!) angeblich 
nichts ändern soll??? 
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Weitere rd. 150.000 QM sollen zubetoniert werden.
Mit allen Maßnahmen rd. um VF West wurden schon 
250.000 QM zusätzlich versiegelt.

Dies ist allein (!) aus Gewässerschutzgründen nicht zulässig. 
Der Hohn: die Versiegelung hier soll die Belastung des 
Grundwassers angeblich sogar senken UND dafür sorgen, 
dass Altlasten im Boden nicht ausgespült werden ! 

Und die tollen „Simulationen“?

• Die erste, ursprüngliche, blendet alle Ein-
schränkungen aus, die aus der mehr als 
beengten Lage des Flughafens resultieren.
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Und die tollen Simulationen?

• Die erste, ursprüngliche, blendet alle Ein-
schränkungen aus, die aus der mehr als 
beengten Lage des Flughafens resultieren.

• Die zweite, neue, blendet (vorsichtshalber) 
den LUFTRAUM aus. Aber das haben wir ja 
vorhin gesehen, wie das im trauten Wechsel-
Spiel von FDG und DFS (und VM???) gelöst 
wird. Man erhöhe, und behaupte dann, man 
brauche für eine „sichere Abwicklung“…….

67

68



14.06.2020

35

Bislang liegen keine praktischen Erfahrungen vor, ob diese 60 Flugbewegungen überhaupt regelmäßig
und über einen längeren Zeitraum abgewickelt werden können. Die wenigen vorliegenden Zahlen
lassen aber erhebliche Zweifel daran aufkommen.
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mittlere 
Verspätung 

in min

Anzahl Flugbewegungen pro Stunde*

Anstieg der Verspätungen 
bei hoher Verkehrsdichte - aktualisiert 

Einbahnbetrieb 2016-19

Zweibahnbetrieb 2016-19

*) Wert größer 45 bzw. 55 wegen zu kleiner Mengen zu 45 bzw. 55 zusammengefasst
Quelle: Eigene Erfassung anhand der Flughafenhomepage www.dus.com

Kapazitätsgrenze

Was also haben FGD und VM geplant?

- in einem „Kuhhandel“ werden die von der FDG 
realistisch gewünschten 54 FB/h genehmigt

- Die Verspätungen und somit die Nachtflüge 
steigen weiter an, aber das hat natürlich keiner
„ahnen“ können. Also schreien FDG (und DFS)
nach noch mehr „Flexibilisierung“.

- „leider“ sind MSO, PAD und NRN pleite, so 
dass in der nächsten Runde noch mehr in DUS 
genehmigt werden „muss“….., aber alles 
natürlich nur zum Wohle des Landes NRW
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Um dieses Spiel zu verhindern:
1. Antrag gestellt, sofort NFB zu streichen UND

Ldg. 22-23 Uhr auf NULL, hilfsweise auf 15/25
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Was sagt das VM? Wird alles mit 
dem PFB geregelt… Daher:

Auch ein erneuter Antrag an den VM führt nicht zur Einsicht: 
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Die FLK beschliesst: 
1. Der PFA ist vollumfänglich abzulehnen

Begründung (stichwortartig):
- kein Nachweis eines Bedarfs, Alternativen sind vorzugswürdig, ökon. 

Wirkungen zweifelhaft und für gesamt NRW eindeutig negativ
- keine belastbare Verkehrsprognose, kein Kapazitätsgutachten, keine Risiko-

Analyse, obwohl diese 2005 schon erhebliche Bedenken ergab
- Flexibilisierung, weiterer Ausbau und DFS-Änderungen dienen nur der

Erhöhung der Kapazitäten und der Aufweichung der 50:50-Abwägung
- schon heute Überlastung bei >37 FB/h in Einbahnstunden plus Umlauf-

planung => erhöhte Verspätungen => geplante 33 Ldg./h werden >40
- Ausbaugrenzen längst erreicht (AV, PFB 1983, Gewässerschutz, NO-x…)

2. Unabhängig von PFA: sofortige Streichung der NFB+
Reduzierung 22-23 Uhr auf 20/25 Ldg, mittelfristig
Ruhe von 22 bis 6, am WE 7 Uhr, nur Ausnahmen !
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hilfsweise: Die FLK beschliesst: 
1. Deckel 131.000 drauflassen (wird ja angeblich nicht überschritten), 

nichts von FDG beantragt, also sind 131.000 genug..
2. „gleitende Stunden“ nur als zusätzliche Restriktion 
3. Flexibilisierung sprengt 50:50-Abwägung (2005) und ist daher abzu-

lehnen… hilfsweise: Nutzung nur bis max. Folgetag, Nutzung nur 8-20 
Uhr, Kontrolle nicht bei DFS o. FDG, sondern durch VM. Transparenz! 
Bei >60 dB(A) nachts und > 70 dB(A) tags muss es ein Verbesserungs-
GEBOT geben. Es muss endlich Verbesserungsvorschläge geben!

4. Es ist eine belastbare Verkehrsprognose zu erstellen, an der sich alle 
anderen Gutachten orientieren und vorher ein belastbares Kapazitäts-
GUTACHTEN und eine neutrale RISIKO-Analyse zu erstellen.

5. Es ist zu prüfen, welche Antragsbestandteile nur (für die FDG leicht 
verzichtbare) „Streichpunkte“ sind und es ist zu prüfen, welche 
Antragsbestandteile einander bedingen, also z.B. der Ausbau von ?? 
nötig ist, um mehr FB abwickeln zu können.

6. Statt weiterer Ausbau von Abstellpositionen neue, größere und 
verschließbare Lärmschutzhalle und Absaugung von Enteisungs-
flüssigkeiten nebst Behandlung. KEINE Einleitung in Gewässer! 

7. Unabhängig von PFA: sofortige Streichung der NFB, Reduzierung 22-23
Uhr auf 20/25 Ldg., keine Erhöhungen vor 8 und nach 20 Uhr ! 
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